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Leistungsübersicht zur BVV Altersvorsorge 
Tarif ARLEP/oG und Tarif ARLEP/mGH in der BVV Pensionskasse 

 
 

Leistungen 

Altersrente 

Wir zahlen Ihnen eine lebenslange monatliche Altersrente ab dem vollendeten 
65. Lebensjahr. 

Sie können Ihre BVV-Rente entsprechend den Versicherungsbedingungen auch 
beantragen, wenn Sie vorzeitig oder nach dem vollendeten 65. Lebensjahr in den 
Ruhestand treten wollen.  

Bei einem vorgezogenen Rentenbeginn berücksichtigen wir versicherungs-
mathematische Abschläge. Bei einem späteren Renteneintritt erhöht sich die Rente 
durch Zuschläge. 

Produktvarianten 

BVV Altersvorsorge (Tarif ARLEP/oG) 

Bei diesem Produkt steht die eigene Absicherung im Vordergrund – Sie erhalten 
eine lebenslange, monatliche Altersrente. Im Falle Ihres Todes vor oder nach 
Rentenbeginn erlischt der Vertrag. 

BVV Altersvorsorge mit Hinterbliebenenleistung (Tarif ARLEP/mGH) 

Dieses Produkt beinhaltet zusätzlich zur individuellen Altersabsicherung eine 
Hinterbliebenenleistung: 

• Vor Rentenbeginn: 
Sollten Sie vor Erreichen des Rentenalters sterben, werden die bis dahin 
geleisteten Beitragszahlungen ohne Zinsen für eine sofort beginnende 
Hinterbliebenenrente verwendet. 

• Nach Rentenbeginn: 
Sollten Sie innerhalb von fünf Jahren nach Rentenbeginn sterben, werden wir 
Ihre Altersrente in voller Höhe bis zum Ende der ersten fünf Rentenjahre an 
einen bezugsberechtigten Hinterbliebenen zahlen. 

Als bezugsberechtigte Person für die Hinterbliebenenrente können Sie benennen: 
den Ehegatten, den Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes, 
den Lebensgefährten, mit dem ein gemeinsamer Haushalt besteht, oder Kinder bis 
zum 18. Lebensjahr, bei Schul- oder Berufsausbildung bis zum 25. Lebensjahr. 

Beiträge 

Beitragshöhe 

Die anfängliche Beitragshöhe ergibt sich aus dem Vertrag mit dem BVV. Sie 
können die Höhe der Beiträge jederzeit variieren. 

Rentenbausteinsystem 

Für jeden gezahlten Beitrag erhalten Sie einen Rentenbaustein prozentual zur 
Beitragshöhe. Daher ist eine flexible Gestaltung der Beitragszahlung möglich. 

Leistungshöhe 

Die Jahresrente setzt sich aus Rentenbausteinen zusammen. Die Höhe Ihrer Rente 
ergibt sich aus der Summe der bis zum Versorgungsfall erreichten jährlichen 
Rentenbausteine.  
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Überschüsse 

Durch höhere Kapitalerträge sowie einen günstigeren Kosten- und Leistungsverlauf 
für Versicherungsfälle als in der Kalkulation angenommen, können Überschüsse 
entstehen, die wir in Form einer Leistungserhöhung an Sie weitergeben.  

Die jeweils erreichte Rente kann sich jährlich in der Anwartschafts- und 
Leistungsphase erhöhen. Zu Beginn des Leistungsbezuges ermitteln wir Ihre Rente 
inklusive aller bereits zugeteilten Überschüsse. 

 

 


